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Allgemeines Rundschreiben Nr. 1/2022 
vom 3. Januar 2022 

 
Corona: Punktuelle Änderung von Corona-Verordnungen 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

im Folgenden informieren wir Sie über die Änderung von zwei Corona-Verordnungen des Landes 
NRW. 
 
Corona-Schutzverordnung: 
 
Mit Allgemeinen Rundschreiben Nr. 250/2021 vom 27. Dezember 2021 hatten wir Sie zuletzt über 
Änderungen der Corona-Schutzverordnung informiert. Aktuell hat die Landesregierung die Verord-
nung mit der 2. Verordnung zur Änderung der Corona-Schutzverordnung nochmals verändert. Die 
neue, ab dem 30. Dezember 2021 gültige Corona-Schutzverordnung ist beigefügt (Anlage 1). 
 
Inhaltliche Änderungen sind insbesondere: 
Das Gesundheitsministerium hat ab dem 30. Dezember 2021 große Publikumsmessen mit norma-
lerweise gleichzeitig mehr als 750 Besuchern bis Ende Januar 2022 untersagt (§ 5 Abs. 1 Nr. 3). 
 
Darüber hinaus wurden lt. Pressemitteilung des Ministeriums einige redaktionelle Klarstellungen und 
Vereinfachungen in der Coronaschutzverordnung vorgenommen, auch damit die Regelungen noch 
konsequenter umgesetzt werden. So wurde zum Beispiel klargestellt, dass die Kontaktbeschrän-
kung im Privatbereich auf maximal zehn immunisierte Personen auch für unter 2Gplus fallende pri-
vate Silvesterfeiern mit Tanz gilt (§ 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5). Weitere Änderungen betreffen Versamm-
lugen im Sinne von Art. 8 GG (§ 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 1a), die Sportausübung (§ 4 Abs. 2 Satz 
1 Nr. 4 + § 4 Abs. 3 Nr. 1), Messen und Kongresse (§ 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 – eine redaktionelle 
Anpassung aufgrund des o.g. Verbots von Publikumsmessen) sowie die Untersagung von Ansamm-
lungen in der Silvesternacht (§ 6 Abs. 3). 
C 
orona-Test-und-Quarantäneverordnung: 
Mit dem Allgemeinen Rundschreiben Nr. 251 vom 27. Dezember 2021 hatten wir Sie zuletzt über 
Änderungen der Corona-Test-und-Quarantäneverordnung informiert. Diese Verordnung wurde an-
schließend nochmal leicht verändert. Die neue, ab 1. Januar 2022 gültige Test-und-Quarantänever-
ordnung finden Sie beigefügt (Anlage 2).  
 
Es erfolgen eine etwas andere Aufteilung der §§ 5 bis 11 auf die Kapitel 3 und 4 sowie Änderungen 
des § 11 („Test- und Meldepflichten in Großbetrieben der Fleischwirtschaft“).    
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Schürmann        Anlagen 

An die Geschäftsleitungen 
und Personalabteilungen der  
Mitgliedsunternehmen 

schü-we 
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